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S a t z u n g  ab 4/2010 

  

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

1. Der Verein führt den Namen "Naturheilverein Bad Nau-
heim-Bad Vilbel e.V."  

2. Er hat seinen Sitz in Bad Nauheim. Er wird in das Ver-
einsregister beim Amtsgericht  Friedberg eingetragen. 

§ 2 Zweck 

1. Der Verein will eine naturgemäße Lebens- und Heilwei-
se verbreiten und ihr wegen ihrer gesundheitlichen, so-
zialen und volkswirtschaftlichen Bedeutung in allen Be-
völkerungsschichten praktische Beachtung verschaffen. 
Der Verein will die Volksgesundheit im Sinne einer akti-
ven Gesundheitsvorsorge nach dem Grundsatz fördern: 

 Die Erhaltung der Gesundheit ist eine moralische Pflicht 
sich selbst, seinen Angehörigen und Mitmenschen ge-
genüber. 

2. Der Verein kann diese Aufgaben nur zusammen mit 
dem Deutschen Naturheilbund e.V. (= Verband Deut-

scher Naturheilvereine) erfüllen, insbesondere durch 
Vorträge und praktische Kurse in gesunder Ernährung, 
richtiger Bewegung, Naturheilverfahren, geistiger Ge-
sundheit, Vermeidung von Genussmitteln, Umwelt-
schutz usw.  

3. Der Verein beteiligt sich an der Herausgabe und am 
Bezug der Zeitschrift des Deutschen Naturheilbundes 
e.V. "Der Naturarzt“". 

4. Der Verein fördert die Errichtung und den Betrieb von 
Gesundheitsanlagen und -einrichtungen. 

5. Er leitet die Jugend zu einer naturgemäßen Lebensfüh-
rung an. 

6. Die Arbeit des Vereins dient ausschließlich dem ge-
meinnützigen Zweck der Verbesserung der Volksge-
sundheit im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigter 
Zwecke der Abgabenordnung. Er verfolgt keine eigen-
wirtschaftlichen Zwecke. Parteipolitische und konfessio-
nelle Bestrebungen sind ausgeschlossen. 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können juristische Personen, Einzelpersonen, 
Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften und ihre Kinder 
bis zum Alter von 18 Jahren sein. Für jede bezahlte Mit-
gliedschaft besteht ein Stimmrecht. 

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich beim Vorstand des 
Vereins zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den 
Antrag. 

2a. Mitglieder eines zum Zwecke der Zusammenführung 
aufgelösten Naturheilvereins (NHV), können ohne Auf-
nahmeantrag aufgenommen werden. Die Mitglieder des 
aufgelösten NHV sind über ihre Berufung zum Mitglied 
des Vereins schriftlich zu informieren. Widerspricht ein 
Mitglied des aufgelösten NHV dieser Berufung nicht in-
nerhalb von 4 Wochen, so wird von einer Zustimmung 
ausgegangen und diese Person wie ein Mitglied des 
Vereins behandelt. 

3. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Streichung, 
Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen auch 
durch Auflösung.  

4. Der Austritt ist schriftlich mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Ende des Kalenderjahres zu erklären.  

5. Die Streichung ist zulässig, wenn ein Mitglied mit sei-
nem laufenden Beitrag mehr als drei Monate im Rück-
stand ist und trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach der zweiten Mahnung den rück-
ständigen Beitrag begleicht.  

6. Das Mitglied hat ein Anhörungsrecht, das spätestens 
innerhalb von vier Wochen nach der zweiten Mahnung 
schriftlich beim Vorstand auszuüben ist.  

7. Nach Anhörung kann ein Mitglied durch den Vorstand 
aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in 
grober Weise gegen die Satzung oder den Sinn und 
Zweck des Vereins verstößt. Mit Zustellung des Vor-
standsbeschlusses ruhen die Rechte des Mitglieds. In 
der nächsten Mitgliederversammlung besteht eine An-
hörungsmöglichkeit. 

8. Ein Auseinandersetzungsanspruch am Vereinsvermö-
gen und an den Einrichtungen steht dem Ausscheiden-
den nicht zu. 

§ 4 Vereinsbeitrag 

1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
2. Den Vereinsbeitrag legt die Mitgliederversammlung mit 

der einfachen Stimmenmehrheit der teilnehmenden Mit-
glieder fest. Abweichend davon legt der Vorstand den 
Vereinsbeitrag für juristische Personen im Einzelfall fest. 
Änderungen gelten grundsätzlich frühestens für das auf 
die Mitgliederversammlung folgende Kalenderjahr.  

3. Zur Erleichterung des Geschäftsbetriebes wird ange-
strebt, dass die Mitglieder am Lastschrift-
Einzugsverfahren teilnehmen. Honoriert wird dies durch 
eine Ermäßigung des jährlichen Vereinsbeitrages. 

4. Umlagen bedürfen der Zustimmung von 75 % der an-
wesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. Spen-
den werden entgegengenommen. 

5. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten kei-
ne Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

§ 5 Informationsorgan 

1. Informiert wird durch die Zeitschrift "Der Naturarzt".  
2. Jedes Mitglied erhält diese Zeitschrift.  
3. Die Kosten hierfür sind im Vereinsbeitrag enthalten. 

§ 6 Organe des Naturheilvereins 

Der Naturheilverein Bad Nauheim-Bad Vilbel e.V. hat  

folgende Organe: 
 

1. die Mitgliederversammlung  
2. den Vorstand  

§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist einmal im Kalenderjahr 
durch den Vorstand unter Zusendung der Tagesord-
nung mit einer Frist von 14 Tagen einzuberufen.  
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2. Auf schriftliches Verlangen von 25 % der Mitglieder 
kann der Vorstand innerhalb von vier Wochen eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  
a) Wahl und Entlastung des Vorstandes 
b) Wahl von zwei Rechnungsprüfer/inne/n 
c) Beschlussfassung über die Aufgaben und Grundla-

gen des Vereinszweckes, seiner Zielsetzung  
d) Änderung der Satzung (einzige Ausnahme § 8, Nr. 

12 ) 
e) Auflösung des Vereins 
f) Verabschiedung des Haushaltsplans sowie Festle-

gung der für alle Mitglieder verbindlichen Beiträge 
sowie außerplanmäßiger Umlagen. 

4. Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit. 
Änderungsanträge sind allen Mitgliedern mit der Einla-
dung zur Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen. 
Nur über diese Vorschläge kann abgestimmt werden.  

5. Der Vorstand hat eine Niederschrift über die Mitglieder-
versammlung anzufertigen. 

 

§ 8 Vorstand 
1. Den Vorstand bilden 5 bis 9 Vorstandsmitglieder, die 

einen der Ihren als Sprecher und einen der Ihren als 
Kassenwart bestimmen. Der Vorstand beschließt die 
Aufgabenverteilung, protokolliert und veröffentlicht die-
se. 

 

2. Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln auf die 
Dauer von 2 Jahren von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Wiederwahl ist mehrfach zulässig. Wählbar 
sind volljährige Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied des 
Vorstandes kann von der Mitgliederversammlung abbe-
rufen werden. 

3. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, soweit 
nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist. 

4. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Bei Bedarf können Ver-
einsämter und andere ehrenamtliche Tätigkeiten im 
Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgelt-
lich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder ge-
gen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 
26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über ei-
ne entgeltliche Vereinstätigkeit, Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung trifft der Vorstand. Weitere Einzel-
heiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom 
Vorstand bei Bedarf erlassen und geändert wird. 

4a. Der Vorstand kann beschließen, dass nachgewiesene 
Aufwendungen, die Mitgliedern (und Dritten) im Rahmen 
Ihrer Tätigkeiten für den Verein entstehen, vom Verein 
erstattet werden. Die Erstattung kann auch im Rahmen 
der steuerfreien Pauschbeträge (für Reisekosten etc.) 
erfolgen. 

5. Alle Vorstandmitglieder sind Vorstand im Sinne des § 26 
BGB. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außerge-
richtlich; jeweils zwei gemeinsam haben Vertretungsbe-
fugnis. 

6. Der jeweilige Vorstand bleibt über die Wahlperiode 
hinaus solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt 
ist, selbst wenn hierbei die Amtsdauer überschritten 
wird. 

7. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner 
Amtsperiode aus (z.B. durch Rücktritt oder durch Been-
digung der Mitgliedschaft), so kann der verbleibende 
Vorstand ein Ersatzvorstandsmitglied bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung wählen. 

8. Nach Anhörung kann ein Vorstandsmitglied bei grober 
Amtspflichtverletzung oder Unfähigkeit zur Geschäfts-
führung oder aus sonstigem wichtigem Grund vom Vor-

stand abberufen werden. Hierzu muss allen übrigen 
Vorstandsmitgliedern Gelegenheit zur Stimmabgabe 
gegeben werden. Der/die Betroffene hat dabei kein 
Stimmrecht. Der/die Abberufene kann der Abberufung 
innerhalb von 2 Wochen schriftlich widersprechen. Über 
den Widerspruch entscheidet binnen einer Frist von 
maximal 3 Monaten die Mitgliederversammlung. Bis zur 
Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die 
Rechte des abberufenen Mitgliedes. Erst nach der Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung oder bei Verzicht 
auf deren Entscheidung kann der Nachfolger bestimmt 
werden. 

9. Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit von mindestens der Hälfte der gewählten Vor-
standsmitglieder gefasst. 

10. Der Vorstand kann einstimmig beschließen, einzelne 
seiner Aufgaben Mitgliedern zu übertragen und Mitglie-
der oder Dritte mit der Wahrnehmung bzw. Abwicklung 
bestimmter Handlungen zu beauftragen. 

11. Vorstandsbeschlüsse bedürfen der Schriftform, müssen 
mindestens Anträge und Beschlüsse wiedergeben und 
sind allen Vorstandsmitgliedern zuzustellen. 

12. Der Vorstand kann Satzungsänderungen, die von Auf-
sichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, von sich aus vornehmen. 
Über solche Satzungsänderungen müssen alle Ver-
einsmitglieder in den nächsten Vereinsmitteilungen in-
formiert werden. 

13. Der Vorstand erstellt eine Geschäftsordnung, in der die 
Aufgabenverteilung sowie die Zuständigkeits- und Ve-
rantwortungsbereiche festgelegt werden. 

14. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über € 
500,- sind für den Verein nur verbindlich, wenn ein Vor-
standsbeschluss vorliegt. Der von der Mitgliederver-
sammlung genehmigte Haushaltsplan wird von dieser 
Vorschrift nicht berührt. 

 

§ 9 Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann durch die Mitglieder-
versammlung mit mindestens 75 % (Dreiviertelmehrheit) 
der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder beschlossen werden. 

2. Das Vereinsvermögen wird nach beschlossener Auflö-
sung durch den Vorstand oder einem durch diesen be-
auftragten Treuhänder verwaltet. 

3. Bei Aufhebung oder Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen 
des Vereins an den Deutschen Naturheilbund e.V. mit 
Sitz in Vaihingen/Enz, der es unmittelbar und aus-
schließlich entsprechend seiner Satzung für gemeinnüt-
zige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 10 Wahlen 

1. Soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, ent-
scheidet bei Wahlen und Abstimmungen die einfache 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

2. Vorstandsmitglieder sind schriftlich zu wählen. 
3. Sonstige Wahlen und Abstimmungen sind grundsätzlich 

durch Handzeichen (oder Stimmkarte) vorzunehmen. 
Auf Beschluss der Mehrheit der Anwesenden müssen 
diese auch schriftlich erfolgen. 

 
 

 
 

Bad Nauheim, den 18.04.2010 
 

Der Vorstand des Naturheilvereins  
Bad Nauheim-Bad Vilbel e.V. 


